Bsp. Vertrag Pünktlichkeit


Vertrag

Die Pädagog/inn/en der Kommunikationsgruppe II und ............................ schließen heute folgende Vereinbarung:

1.
............................ erhält die Möglichkeit, an der Stadt-als-Schule Berlin seinen Hauptschulabschluß zu machen. Er kann an der Schule weitgehend nach seinen Wünschen und Interessen lernen. Dies muß allerdings im Rahmen der Bestimmungen für die Schule geschehen. Ihm wird dabei die Teilnahme an einem einzigartigen Schulversuch im Land Berlin und am Praxislernen garantiert.

2.
............................braucht das nicht noch einmal zu lernen, was er bereits in früheren Jahren gelernt hat. Auch Aufgaben, die er bereits erledigt hat, muß er nicht noch ein zweites Mal machen.

3.
Die Pädagog/inn/en und ............................verpflichten sich, untereinander und auch gegenüber anderen Schülern, Pädagog/inn/en, Verwaltungsangestellten, Putzfrauen und anderen einen freundlichen Umgangston zu wahren.

4.
............................ und die Pädagog/inn/en
 verpflichten sich, pünktlich zu sein. Dabei werden Verspätungen bis zu 15 min. ausnahmsweise akzeptiert. Diese Regelung soll auch für die gesamte Kommunikationsgruppe gelten.

5.
Die Pädagog/inn/en und ............................ erscheinen unbewaffnet in der Schule. Gewalttätigkeiten und auch die Androhung von Gewalt untereinander und gegenüber anderen sind nicht erlaubt.

6.
Die Pädagog/inn/en verpflichten sich, ............................ bei seinen Bildungsinteressen und bei den notwendigen Arbeiten zum Erreichen des Schulabschlusses zu unterstützen. Als Gegenleistung erwarten sie, daß ............................ den Unterricht nicht stört, z. B. durch „Hereinplatzen“ in den eigenen oder in fremden Unterricht, durch lautes Reden, durch Walkman-Hören und ähnliches.

7.
............................ erhält in der Schule Arbeitsmaterial, das er benötigt und nicht selbst besorgen kann, z.B. bestimmte Mathematikaufgaben / englische Texte / Fachliteratur... Anderes Arbeitsmaterial z.B. Papier und Stifte bringt er, wie es für alle anderen Schüler auch gilt, selbst mit.

8.
............................ folgt Anweisungen der Pädagog/inn/en. Sollte er mit bestimmten Anweisungen nicht einverstanden sein, hat er die Möglichkeit, dies in einem „Konfliktgespräch“ im Beisein des Sozialpädagogen A. und den am Streit Beteiligten zu klären.

9.
Sollten sich einzelne Regelungen des Vertrages als nicht einhaltbar herausstellen, haben die Unterzeichnenden das Recht, erneut eine Klassenkonferenz einzuberufen. Diese entscheidet nach einem vorhergehenden Vermittlungsgespräch über das weitere Vorgehen. An dem Vermittlungsgespräch nehmen ............................, B. als zuständige Pädagogin bzw. C. als Vertretung sowie ein Vertreter der Partei, die die Änderungswünsche einbringt, und ein/e Schülervertreter/in teil.

Berlin, den 9. März 1993

............................                    Die Pädagog/inn/en der Kommunikationsgruppe II

� 	Die Verpflichtung zur Pünktlichkeit wurde aus Gründen der “Symmetrie” der Vertragspartner auch für die Lehrer/-innen in den Vertrag aufgenommen.
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